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    Berlin, den 13. Oktober 2008 
Offener Brief 

 
Elterngeld 

Immer noch ungelöstes Problem: Doppelter 

Anspruchsverbrauch bei gemeinsamer Teilzeit der 

Eltern  
 
Sehr geehrte Frau Bundesministerin, 
 
anlässlich der 2. und 3. Lesung des Ersten 
Änderungsgesetzes zum Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetzes (BEEG) im Deutschen Bundestag 
mahnen wir weitere Änderungen beim Elterngeld an. Dies 
betrifft die gemeinsame Teilzeit der Eltern im ersten 
Lebensjahr des Kindes, die durch die Elternzeitrechte 
ausdrücklich ermöglicht wird. Tatsächlich wirkt die 
gegenwärtige Ausgestaltung des Elterngeldes einer 
partnerschaftlichen Wahrnehmung der 
Erziehungsveranwortung durch gleichzeitige Teilzeit der 
Eltern entgegen. 
 
Seit der ersten Anhörung zum Referentenentwurf am 3. 
Mai 2006 wird auf dieses Problem hingewiesen.1 
Reduzieren beide Eltern ihre Arbeitszeit (und damit ihr 
Einkommen) um die Hälfte, ist ihr gesamter 
Elterngeldanspruch mit dem 7. Lebensmonat des Kindes 
erschöpft. Der Elterngeldanspruch wird also faktisch 
halbiert. Dies hängt damit zusammen, dass auch bei 
Teilelterngeldbezug ein voller Elterngeldmonat verbraucht 
wird. Das Gesetz fördert so einseitig die vorrangige 
Erziehung des Kindes durch ein Elternteil und bewirkt in 
der Praxis, dass Paare keine gemeinsame Teilzeit im 
ersten Lebensjahr des Kindes wählen. Dies liegt weder im 

                                                 
1 Inzwischen liegen hierzu die ersten Gerichtsverfahren 
und Petitionen (Pet 3-16-17-851-020651) vor. 

An die  
 
Bundesministerin  
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Frau Dr. Ursula von der Leyen 
 
11018 Berlin 
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Interesse der Eltern noch der betroffenen Unternehmen 
und schmälert die Arbeitsmarktchancen von Frauen. 
 
 
 
 
Es gibt konkrete Vorschläge (etwa des Deutschen Juristinnenbundes), wie dieses Problem 
systemgerecht und kostenneutral gelöst werden könnte. Wir hätten erwartet, dass mit 
dem ersten Änderungsgesetz zum BEEG hierzu eine Regelung getroffen wird.  
 
Die unterzeichnenden Verbände sind von Ihrem Ministerium zum Referentenentwurf des 
Bundeselterngeldgesetzes (BEEG) am 26. Mai 2006 bzw. zum ersten Änderungsgesetz 
dieses Gesetzes am 17. März 2008 angehört worden. Die unterzeichnenden 
Einzelpersonen sind vom Bundestagsausschuss für Familien, Senioren, Frauen und 
Jugend am 16. September 2008 als Sachverständige zum Änderungsgesetz des BEEG 
befragt worden. In jeder dieser Anhörungen wurde auf die gegenwärtige unbefriedigende 
Regelung des doppelten Anspruchsverbrauchs bei gleichzeitiger Teilzeit der Eltern 
hingewiesen. Wir bitten noch einmal mit Nachdruck darum, dass bald eine Lösung 
gefunden wird.  
 
Unterzeichner/innen 
 
Bundessprecherinnen der BAG 
kommunaler Frauenbüros und 
Gleichstellungsstellen 
 
 
 
 


